
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Bruno Rossmann, Freundinnen und Freunde 

zum Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit 
dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das 
Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Glücksspielgesetz, 
das Grunderwerbsteuergesetz 1987, das Normverbrauchsabgabegesetz, die 
Bundesabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das Mineralölsteuergesetz 1995, 
das Ausfuhrerstattungsgesetz, das Finanzausgleichsgesetz 2008, das FTE­
Nationalstiftungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1977, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz und das Krankenkassen­
Strukturfondsgesetz geändert werden (Steuerreformgesetz 2015/2016 - StRefG 
2015/2016) (750.d.B) 

Antrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Das Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das 
Körperschaftsteuergesetz 1988 sowie weitere Gesetze geändert werden 
(Steuerreformgesetz 2015/2016) in der Fassung des Berichtes des 
Finanzausschusses (750 d.S.) wird wie folgt geändert: 

1. In Art 1 Z 19 fit. f entfällt in Abs. 8 Z 3 der letzte Satz. 

2. In Art 14 Teil 2 wird nach Z 10 folgende Z 10a eingefügt: 

" 1 Da. In § 292 Abs 4 wird nach lit. r folgende fit. seingefügt: 
"s. Gutschriften rückerstatteter Sozialversicherungsbeiträge gem. § 33 Abs. 8 
Z 3 EStG."" 

Begründung 
Die Beschränkung der Negativsteuer für Pensionistinnen mit Ausgleichszulage ist 
volkswirtschaftlich unsinnig, unsachlich und diskriminiert Menschen mit niedrigen 
Einkommen, darunter mit sehr großer Mehrheit Frauen. Es ist auf Grund der 
bisherigen Entscheidungspraxis des EuGH davon auszugehen, dass 
Bezieherinnen von Ausgleichszulagen erfolgreich gegen die Nichtgewährung der 
Negativsteuer für Pensionistinnen den EuGH anrufen werden. 
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